
Nr. 18 · 02. Mai 2025

mit den Stadtteilen Hettingen und Inneringen

Amtliche Bekanntmachungen
 
 

Brückentag am 02. Mai 2025 
Am Freitag, 02. Mai 2025 bleiben die Bürgerbüros und die 
Stadtverwaltung geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung! 
 
Ihre Stadtverwaltung 

 
 
 
 
  
 
 

NACHBARSCHAFTSHILFE 
HETTINGEN UND INNERINGEN 
- Netzwerk Flüchtlingen helfen 

 
Einladung zur Führung in der Landes-Erstaufnahme-

stelle (LEA) für Flüchtlinge in Sigmaringen  
am Freitag, 30.05.2025 

 
Die Flüchtlingspolitik ist eines der umstrittensten politischen 
Themen der letzten Jahre. Auch im Landkreis Sigmaringen 
bleiben von den Presseartikeln über die LEA oft nur die Be-
richte über Straftaten einzelner Flüchtlinge im Bewusstsein.   
Die Stadtverwaltung Hettingen und die Nachbarschaftshilfe 
wollen einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion 
leisten. Deshalb laden wir alle Interessierten zu einer Füh-
rung in die Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen ein. 
Hier besteht die Möglichkeit, sich selbst ein Bild vor Ort zu 
machen und Fragen zur Arbeit der LEA und zu den Erfah-
rungen mit den Flüchtlingen zu stellen.   
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Zur Führung muss ein 
Personalausweis mitgebracht werden. Eine Teilnahme ist 
nur nach Anmeldung bis spätestens Montag, 26.05. 
2025, möglich. Anmeldungen bitte an Bruno Oberlander 
von der Nachbarschaftshilfe:  
bruno.oberlander@t-online.de, Mobil 0177 4309297.  
Treffpunkt für die Führung ist um 13.50 Uhr am Haupt-
eingang der LEA an der Ecke Binger Straße / Marie-Curie-
Straße. 
Die Führung dauert bis ca. 16.00Uhr. Dabei werden wir län-
gere Zeit im Freien unterwegs sein.   
Daniel Eiffler Bruno Oberlander 
Bürgermeister Nachbarschaftshilfe 
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Wir gratulieren ... 

Folgenden Jubilar gelten unsere Glückwünsche:  
Inneringen:  
Herrn Gebhard Metzger, am 08.05. zum 85. Geburtstag 
 

Papiertonne 1: Samstag, 03.05.2025  
Bio 1+2, Gelber Sack 1+2: Samstag, 03.05.2025 
  

Bitte nicht vergessen:

Einladung   
zur Kunstausstellung in der Alten Schule 

 

 
Eröffnung am:  
Sonntag, 06. April 2025 von 14 bis 16 Uhr in der Alten Schule  
Kunstausstellung der Kindergarten- und Grundschulkinder 
zum 50-jährigen Jubiläum der Stadt Hettingen. 
Der Elternbeirat des Kindergartens Inneringen bietet an die-
sem Nachmittag Kaffee und Kuchen an.  
Herzliche Einladung! 
  
 

 



Vortrag und Beratung über rechtliche Betreuung,  
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung 

Für Erwachsene, die aufgrund einer Krankheit oder einer kör-
perlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre rechtli-
chen Angelegenheiten nicht mehr oder nur noch teilweise 
besorgen können und keine ausreichende Vorsorge (z.B. durch 
eine Vollmacht) getroffen haben, wird unter Umständen eine 
rechtliche Betreuung erforderlich. Das Betreuungsgericht bestellt 
nach Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen einen 
rechtlichen Betreuer.  
Dabei kann es uns alle ganz unerwartet und unbewusst treffen, 
z.B. durch einen Unfall, eine schwere Krankheit oder auch durch 
schleichende Prozesse wie z.B. bei Alzheimer /Demenz u.a..  
Um eine vom Betreuungsgericht angeordnete rechtliche Betreu-
ung zu vermeiden, ist es deshalb dringend angezeigt, rechtzei-
tig vorzusorgen mit so genannten vorsorgenden Verfügungen 
z.B. einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung.  
Am Dienstag, den 06.05.2025 ab 17:00 Uhr laden wir deshalb 
herzlich in die Räumlichkeiten der Alten Schule in der Schul-
straße 2 in 72513 Hettingen-Inneringen zu einem Vortrag hierzu 
ein. 
Gabriela Lutz vom Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich So-
ziales wird einen ca. einstündigen Vortrag halten und im An-
schluss daran Fragen aus dem Publikum beantworten.  
Am Donnerstag, den 15.05.2025 bietet das Landratsamt vor Ort 
bei uns in Hettingen, im Rathaus, Schloss, 72813 Hettingen von 
11 bis 13 Uhr und anschließend in der Alten Schule, Schulstraße 
2 in 72513 Hettingen-Inneringen von 14 bis 16 Uhr individuelle 
Beratungstermine für Sie zum Thema an.  
Bitte setzen Sie sich zur Terminvereinbarung direkt mit Frau Lutz 
beim Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Soziales, in Ver-
bindung – entweder direkt am Vortragsabend oder aber unter Tel. 
07571/102-4137, gabriela.lutz@lrasig.de   
   

 
Straßenreinigung mit Großkehrmaschine 

Das Kehren der Straßen in Hettingen und Inneringen wird 
an den Tagen:  
Montag 05.05.2025 von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Innerin-
gen und 
Dienstag 06.05.2025von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Hettin-
gen  
durchgeführt.  
Um ein möglichst gutes Reinigungsergebnis zu erzielen, 
bitten wir Sie, die Straßen von parkenden Autos in den 
oben genannten Zeiträumen freizuhalten damit die Kehr-
maschine die Straßen links und rechts ohne Hindernisse 
befahren kann.  
Um Beachtung wird gebeten und danken für Ihr Verständ-
nis.  
Ihre Stadtverwaltung  

 
 
 

Startschuss für das Stadtradeln 2025:  
Sternfahrt am 16. Mai 

Drei Wochen lang geht es beim Stadtradeln um nachhaltige Mo-
bilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Der Startschuss 
fällt am Freitag, 16. Mai mit einer Sternfahrt der teilnehmenden 
Städte und Gemeinden im Landkreis in die diesjährige Gastge-
berkommune Bad Saulgau.  
Ziel des Stadtradelns ist es, in Teams drei Wochen lang mög-
lichst viel Fahrrad zu fahren und Kilometer zu sammeln – egal ob 
auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der 
Freizeit. Ein zusätzlicher Anreiz: Unternehmen, Schulen, Ver-
waltungen oder Vereine können auch Unterteams etwa für ver-
schiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und 
gegeneinander antreten.  
Zum Auftakt am 16. Mai, fahren die Radelnden aus unterschied-
lichen Richtungen nach Bad Saulgau. Um 16 Uhr findet auf dem 
Marktplatz in Bad Saulgau die Auftaktveranstaltung mit einem 
kleinen Rahmenprogramm statt. 
 

Wem die Strecke aus den teilnehmenden nördlichen Städ-
ten und Gemeinden des Landkreises Sigmaringen (Gam-
mertingen, Hettingen, Veringenstadt, Neufra und Schwen- 
ningen) nach Bad Saulgau zu sportlich und zu weit ist, für 
den bieten wir eine alternative Streckenführung zum Start 
der Aktion Stadtradeln 2025 an.   
Informationen zur Strecke und zu den Zeiten finden sich am 
Ende dieser Pressemitteilung. Auch hier besteht unterwegs die 
Möglichkeit an zwei Zwischenstopps sich mit Getränken und Ver-
pflegung zu stärken.    
16 Kommunen aus dem Landkreis Sigmaringen haben ihre Teil-
nahme am Stadtradeln zugesagt: Bad Saulgau, Bingen, Gam-
mertingen, Hettingen, Herdwangen-Schönach, Mengen, 
Meßkirch, Neufra, Ostrach, Pfullendorf, Sauldorf, Scheer, Sig-
maringen, Schwenningen, Veringenstadt und Wald. Indem sie 
die Anmeldegebühren übernimmt, fördert die Landesinitiative 
RadKULTUR die Teilnahme der Städte und Gemeinden.  
Unter dem Dach des Landesprogramms „Movers – Aktiv zur 
Schule“ findet als Sonderwettbewerb beim Stadtradeln auch wie-
der das Schulradeln für alle Schulen im Landkreis statt. Die ak-
tivsten Schulen werden im landesweiten Wettbewerb von 
„Movers“ mit Preisen ausgezeichnet. Alle Informationen zum 
Schulradeln sind auf der Internetseite movers-bw.de/schulradeln 
zu finden.  
Beim Stadtradeln mitmachen können alle, die im Landkreis Sig-
maringen wohnen oder arbeiten. Wessen Gemeinde (noch) nicht 
mitmacht, darf sich gerne direkt für den Landkreis anmelden. Ge-
radelte Kilometer können direkt nach der Fahrt, aber auch spä-
ter noch gesammelt auf der Internetseite eingegeben werden. 
Etwas komfortabler geht es mit der kostenlosen Stadtradeln-App: 
Über diese können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gera-
delten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer 
Kommune gutschreiben.  
Anmeldungen zur Aktion sind möglich über die Internetseite 
www.stadtradeln.de/registrieren. 
 
Stadtradeln 2025 – Sternfahrt „Nord“ (alternative Eröff-
nungstour des Stadtradelns 2025)  
Die Sternfahrt „Nord“ hat 3 Äste:  
Ast 1: Neufra (Rathaus) 14.00 Uhr bzw. Gammertingen (Rat-
haus) 14.05 Uhr – Hettingen (Sportblick) 14.30 Uhr – Hermen-
tingen (Gallusquelle)14.45 Uhr  
Ast 2: Veringendorf (Brunnen am Dorfplatz) 14.15 Uhr – Verin-
genstadt (Rathaus) 14.30 Uhr – Hermentingen (Gallusquelle) 
14.45 Uhr  
Ast 1 und Ast 2 fahren nach dem Zusammenschluss gemein-
sam weiter: 
Hermentingen (Gallusquelle) 14.45 Uhr – Harthausen/Scher 
(Ziegenhütte) 15.20 Uhr   
Ast 3: Schwenningen (Heuberghalle) 13.50 Uhr – über Stetten 
a.k.M. – Frohnstetten – Kaiseringen – Winterlingen – Harthau-
sen/Scher (Ziegenhütte) 15.20 Uhr  
Gemeinsame Zwischenverpflegung - Informationen zum land-
wirtschaftlichen Betrieb und zur Bauernhofradtour  
Weiterfahrt 16.00 Uhr – Benzingen (Kneippanlage) 16.25 Uhr – 
Winterlingen (Milchviehbetrieb Blickle) 16.40 Uhr – Damwildge-
hege Harthausen/Scher 17.20 Uhr - Veringendorf (Alte Grund-
schule) 17.45 Uhr  
Verpflegung und Einkehr bei der Alten Schule in Veringendorf  
Vorschlag Rückfahrt Ast 3: 
Radweg Veringendorf – Jungnau – Rauschberg – vorbei an der 
Fürstenhöhe – Abzweigung Oberschmeien – Richtung Storzin-
gen - Abzweigung Nusplingen – Hardthof – Nusplingen – Stetten 
a.k.M. – Schwenningen (Fahrtzeit ca. 2,5 Stunden) 
 
Kostenloser Rad-Checkup für Radbegeisterte im Rahmen 
des Stadtradeln im Laucherttal  
Im Rahmen des diesjährigen Stadtradelns laden die Lauchert-
talgemeinden Gammertingen, Hettingen, Veringenstadt und Neu-
fra alle teilnehmenden Radfahrerinnen und Radfahrer herzlich 
zu einem Rad-Checkup ein!  
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Von Mittwoch, 7. Mai bis Samstag, 10. Mai 2025 haben Rad-
begeisterte die Gelegenheit, ihre Fahrräder bei Arnd´s Bike Ser-
vice (Schillerstraße 12 in 72519 Veringenstadt) auf Herz und 
Nieren prüfen zu lassen und so für eine sichere und angenehme 
Fahrt zu sorgen.  
Der Checkup findet von Mittwoch – Freitag von 9.00 – 17.00 
Uhr mit vorheriger Anmeldung unter 0160 / 7570755 und am 
Samstag ohne Anmeldung (Achtung: Wartezeit) statt.  
Arnd Tenhagen-Krabbe steht bereit, um Reifen, Bremsen, Kette 
und Co. zu überprüfen und kleinere Wartungen sofort durchzu-
führen. Ob Mountainbike, Citybike oder E-Bike – alle Radtypen 
sind willkommen!  
Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Fahrrad fit für die kom-
mende Radsaison zu machen und gleichzeitig einen Beitrag zum 
Umweltschutz zu leisten. Wir freuen uns auf zahlreiche Radle-
rinnen und Radler! 
 
 

 
 

 
Lernen Sie das naldoland mit Bus und Bahn kennen 

Für alle, die ihre Freizeit gerne aktiv gestalten, empfehlen wir 
das „naldo-Freizeit-Netz“. Mit ihm lassen sich die Reutlin-
ger/Uracher Alb und das Ermstal, Neckar-, Ammer- und Ey-
achtal, die Zollernalb, das Obere Donautal sowie der Linzgau 
und Oberschwaben bis zum Bodensee umweltfreundlich ohne 
Auto erleben. Hinter dem „naldo-Freizeit-Netz“ verbirgt sich ein 
gut funktionierendes ÖPNV-Netz von sonn- und feiertags ver-
kehrenden Bahnen und Bussen, das Sie mit seinen unzähligen 
Verbindungen und Anschlüssen kreuz und quer durch´s nal-
doland, also die Landkreise Reutlingen, Tübingen, Sigmarin-
gen und den Zollernalbkreis, bringt. Dieses Jahr dauert das 
Freizeit-Netz vom 1. Mai bis zum 19. Oktober 2025. In allen 
Zügen im naldo ist sonn- und feiertags die Fahrradmitnahme 
kostenlos möglich und auch in den Rad-Wander-Bussen kön-
nen kostenlos Fahrräder mitgenommen werden.  
Mit Deutschlandticket und Deutschlandticket JugendBW 
sowie den naldo-Tagestickets sind Ausflüge im naldoland 
bequem und preiswert möglich.   
Ausführliche Informationen zum gesamten naldo-Freizeit-
Netz inklusive Fahrpläne enthält die Broschüre “Das naldo-
Freizeit-Netz”. Die Broschüre wird gerne auf Anfrage 
kostenlos zugesandt (E-Mail: verkehrsverbund@naldo.de, 
Telefon: 07471/930196-96). Alle Infos finden Sie auch auf 
www.naldo.de . 
  

Bekanntmachung über die Durchführung des  
Volksbegehrens „XXL-Landtag verhindern!“ über das 
„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes –  

Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise 
und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ 

 
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Landtag 
verhindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahl-
gesetzes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahl-
kreise und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ durchgeführt, 
weil es von mindestens 10.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürgern zulässigerweise beantragt wurde. Der Gesetzentwurf, 
der Gegenstand des Volksbegehrens ist, wurde von den Initiato-
ren des Volksbegehrens erstellt.  
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der 
freien oder amtlichen Sammlung erfolgen.  
1. Bei der freien Sammlung, die am Montag, dem 5. Mai 2025 

beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Monaten, also bis Dienstag, dem 4. No-
vember 2025, in von den Vertrauensleuten des 
Volksbegehrens oder deren Beauftragten ausgegebene Ein-
tragungsblätter zur Unterstützung des Volksbegehrens einzu-
tragen.  
Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberech-
tigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vor-
namen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) 
sowie den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies per-

sönlich und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreu-
zen muss bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des 
Eintragungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der 
Gesetzesvorlage und deren Begründung einzusehen.  
Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig 
erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig 
sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind 
oder das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. Das 
Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungs-
rechts spätestens bis Dienstag, dem 4. November 2025 der 
Gemeinde einzureichen, in der die unterzeichnende Person 
ihre Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwohnung) oder der 
gewöhnliche Aufenthalt besteht.  

2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-
waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate von Montag, dem 
5. Mai 2025 und endet am Montag, dem 4. August 2025.  
Die Eintragungsliste für die Stadt Hettingen 
wird in der Zeit vom 5. Mai 2025 bis 4. August 2025.  
im Bürgerbüro, Rathaus im Schloss, Schloss,  
72513 Hettingen zu folgenden Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag von 14.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch von 14.00 – 18.00 Uhr 
für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten. 
Der Zugang ist nicht barrierefrei/rollstuhlgeeignet möglich.  
im Bürgerbüro in der Alten Schule, Schulstraße 2,  
72513 Hettingen-Inneringen zu folgenden Öffnungszeiten 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstag von 14.00 – 18.00 Uhr 
für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten.  
Der Zugang ist barrierefrei/rollstuhlgeeignet möglich.  
Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung 
ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in 
der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. 
Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintra-
gungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund 
der dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, 
dass die Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, 
die den Gemeindebediensteten nicht bekannt sind, haben sich 
auf Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher 
zur Eintragung ihren Personalausweis oder Reisepass mit-
bringen.  
Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein-
tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung im 
Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. 
Dies sind alle Personen, die am Tag der Eintragung 
− mindestens 16 Jahre alt sind, 
− die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 
− seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 

Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und 

− nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge 
Richterspruchs verloren haben.   

4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 
einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.   

5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintra-
gungsliste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbe-
gehren unterstützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Nie-
derschrift erklären. Dies ersetzt die Unterschrift.   

6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-
wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der 
Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei 
der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt: 
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„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 

Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetz-
entwurf seine Zustimmung zu erteilen:  
Gesetzentwurf zum Volksbegehren  

„XXL-Landtag verhindern!“ 
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Aufblä-
hung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise und 

Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden 
 
Zielsetzung 
Dieser Gesetzentwurf führt eine effektive Begrenzung der Land-
tagsgröße ein, um die Kosten des Landesparlaments für die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. Indem 
die Anzahl der Wahlkreise und damit gleichzeitig die Anzahl der 
Direktmandate erheblich verringert wird, wird die Möglichkeit re-
duziert, dass eine Partei Überhangmandate erringt, die dann zu 
Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien führen, denen der 
Einzug in den Landtag gelingt. Damit wird eine Aufblähung des 
Landtags in hohem Maße unwahrscheinlich und der Landtag ver-
bleibt mit allenfalls geringfügigen Abweichungen bei seiner Soll-
größe von 120 Abgeordneten.  
Wesentlicher Inhalt 
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Statt der 
bisher 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von Baden- Würt-
temberg wird der Zuschnitt der 38 baden-württembergischen 
Wahlkreise für die Wahl zum Deutschen Bundestag für die Wahl 
zum Landtag von Baden-Württemberg verwendet. Statt bisher 70 
Direktmandate werden so nur noch 38 
Direktmandate vergeben, 82 Mandate werden über die von den 
Parteien zu bestimmenden Landeslisten nach der Maßgabe des 
Zweitstimmenergebnisses verteilt. Das führt im Vergleich zum Ist-
Zustand zu einer erheblichen Reduzierung des Risikos, dass eine 
Partei wesentlich mehr Direktmandate erringen kann, als ihr nach 
dem Zweitstimmenergebnis zustünden und somit diese Über-
hangmandate bei allen weiteren Parteien, denen der Einzug in 
den Landtag von Baden-Württemberg gelingt, mit Ausgleichs-
mandaten ausgeglichen werden müssen, um den Wählerwillen 
nach dem Zweitstimmenergebnis in der Sitzverteilung im Landtag 
von Baden-Württemberg adäquat zu repräsentieren.  
Alternativen 
Beibehaltung der jetzigen Regelung.  
Kosten für die öffentlichen Haushalte 
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen auf 
eine Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der 
potenziellen Einsparung kann nicht bestimmt werden, da niemand 
das Wahlverhalten der Bürgerschaft in der Zukunft kennt. Neben 
den Kosten für die administrative Umsetzung der Gesetzesän-
derung entstehen keine weiteren über das Maß des 
Jetzt-Zustands hinausgehenden Kosten.  
Kosten für Private 
Keine.  
Der Landtag wolle beschließen, 
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu ertei-
len: 

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 
Artikel 1 

Änderung des Landtagswahlgesetzes 
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 
237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt. 
2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ er-

setzt. 
3. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2) 

 
Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum 

Landtag von Baden-Württemberg 

 
Nr. Name Gebiet 
1 Stuttgart I Vom Stadtkreis Stuttgart 

die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, 
Hedelfingen, Möhringen, Plieningen, 
Sillenbuch,Stuttgart-Mitte, Stuttgart-
Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West,  
Vaihingen 

2 Stuttgart II Vom Stadtkreis Stuttgart 
die Stadtbezirke Bad Cannstatt,  
Botnang, Feuerbach, Mühlhausen, 
Münster, Obertürkheim, Stammheim, 
Stuttgart-Ost, Untertürkheim, Wangen, 
Weilimdorf, Zuffenhausen 

3 Böblingen Vom Landkreis Böblingen 
die Gemeinden Aidlingen, Altdorf,  
Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn,  
Ehningen,Gärtringen, Gäufelden,  
Grafenau, Herrenberg, Hildrizhausen, 
Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg, 
Magstadt, Mötzingen, Nufringen,  
Renningen, Rutesheim, Schönaich, 
Sindelfingen, Weil der Stadt,  
Weil im Schönbuch 

4 Esslingen Vom Landkreis Esslingen 
die Gemeinden Aichwald, Altbach,  
Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, 
Esslingen am Neckar, Hochdorf,  
Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf 
den Fildern, Ostfildern, Plochingen, 
Reichenbach an der Fils, Wendlingen 
am Neckar, Wernau (Neckar) 

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen 
die Gemeinden Steinenbronn,  
Waldenbuch  
Vom Landkreis Esslingen 
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, 
Bempflingen, Beuren, Bissingen an der 
Teck, Dettingen unter Teck,  
Erkenbrechtsweiler, Filderstadt,  
Frickenhausen, Großbettlingen,  
Holzmaden, Kirchheim unter Teck, 
Kohlberg, Leinfelden-Echterdingen, 
Lenningen, Neckartailfingen,  
Neckartenzlingen, Neidlingen, Neuffen, 
Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, 
Ohmden, Owen, Schlaitdorf,  
Unterensingen, Weilheim an der 
Teck,Wolfschlugen 

6 Göppingen Landkreis Göppingen 
7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis 

die Gemeinden Alfdorf, Berglen,  
Fellbach, Kaisersbach, Kernen im 
Remstal, Korb, Leutenbach,  
Plüderhausen, Remshalden,  
Rudersberg, Schorndorf, Schwaikheim, 
Urbach, Waiblingen, Weinstadt,  
Welzheim, Winnenden, Winterbach 

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen 
die Gemeinde Weissach  
Vom Landkreis Ludwigsburg 
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, 
Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, 
Korntal-Münchingen, Kornwestheim, 
Ludwigsburg, Markgröningen,  
Möglingen, Oberriexingen, Remseck 
am Neckar, Schwieberdingen,  
Sersheim, Vaihingen an der Enz 

9 Neckar-Zaber Vom Landkreis Heilbronn 
die Gemeinden Abstatt, Beilstein,  
Brackenheim, Cleebronn, Flein,  
Güglingen, Ilsfeld,Lauffen am Neckar, 
Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, 
Pfaffenhofen, Talheim, Untergruppen-
bach, Zaberfeld 
Vom Landkreis Ludwigsburg 
die Gemeinden Affalterbach,  
Benningen am Neckar, Besigheim,  
Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim,  
Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg 
am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, 
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Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, 
Kirchheim am Neckar, Löchgau,  
Marbach am Neckar, Mundelsheim, 
Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim,  
Sachsenheim, Steinheim an der Murr, 
Tamm, Walheim 

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn 
Vom Landkreis Heilbronn 
die Gemeinden Bad Friedrichshall,  
Bad Rappenau, Bad Wimpfen,  
Eberstadt, Ellhofen, Eppingen,  
Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, 
Hardthausen am Kocher, Ittlingen, 
Jagsthausen, Kirchardt,  
Langenbrettach, Lehrensteinsfeld,  
Löwenstein,Massenbachhausen, 
Möckmühl, Neckarsulm, Neudenau, 
Neuenstadt am Kocher, Obersulm, 
Oedheim, Offenau, Roigheim,  
Schwaigern, Siegelsbach,  
Untereisesheim,Weinsberg, Widdern, 
Wüstenrot 

11 Schwäbisch Hall – Hohenlohekreis  
Hohenlohe Landkreis Schwäbisch Hall 

12 Backnang – Vom Ostalbkreis 
Schwäbisch Gmünd die Gemeinden Abtsgmünd,  

Bartholomä, Böbingen an der Rems, 
Durlangen, Eschach, Göggingen, 
Gschwend, Heubach, Heuchlingen,  
Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, 
Mutlangen, Obergröningen,  
Ruppertshofen, Schechingen,  
Schwäbisch Gmünd, Spraitbach,  
Täferrot, Waldstetten 
Vom Rems-Murr-Kreis 
die Gemeinden Allmersbach im Tal,  
Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, 
Burgstetten, Großerlach, Kirchberg an 
der Murr, Murrhardt, Oppenweiler,  
Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, 
Weissach im Tal 

13 Aalen – Heidenheim Landkreis Heidenheim 
Vom Ostalbkreis 
die Gemeinden Aalen,  
Adelmannsfelden, Bopfingen,  
Ellenberg, Ellwangen (Jagst),  
Essingen, Hüttlingen, Jagstzell,  
Kirchheim am Ries, Lauchheim,  
Neresheim, Neuler, Oberkochen,  
Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, 
Tannhausen, Unterschneidheim, 
Westhausen, Wört 

14 Karlsruhe-Stadt Stadtkreis Karlsruhe 
15 Karlsruhe-Land Vom Landkreis Karlsruhe 

die Gemeinden Bretten, Dettenheim, 
Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, 
Gondelsheim, Graben-Neudorf,  
Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach,  
Linkenheim-Hochstetten, 
Malsch,Marxzell, Oberderdingen,  
Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee,  
Sulzfeld, Waldbronn,Walzbachtal,  
Weingarten (Baden), Zaisenhausen 

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden 
Landkreis Rastatt 

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg 
Vom Rhein-Neckar-Kreis 
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-
Neckarhausen, Eppelheim,  
Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg 
an der Bergstraße, Ilvesheim,  
Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim, 
Weinheim 

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim 
19 Odenwald – Tauber Main-Tauber-Kreis 

Neckar-Odenwald-Kreis 
20 Rhein-Neckar Vom Rhein-Neckar-Kreis 

die Gemeinden Angelbachtal,  

Bammental, Dielheim, Eberbach,  
Epfenbach, Eschelbronn, Gaiberg, 
Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, 
Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach, 
Malsch, Mauer, Meckesheim,  
Mühlhausen, Neckarbischofsheim,  
Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, 
Rauenberg, Reichartshausen,  
Sandhausen, St. Leon-Rot, Schönau, 
Schönbrunn, Sinsheim, Spechbach, 
Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, 
Wiesloch, Wilhelmsfeld,Zuzenhausen 

21 Bruchsal – Vom Landkreis Karlsruhe 
Schwetzingen die Gemeinden Bad Schönborn,  

Bruchsal, Forst, Hambrücken,  
Karlsdorf-Neuthard,Kronau,  
Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, 
Philippsburg, Ubstadt-Weiher,  
Waghäusel  
Vom Rhein-Neckar-Kreis 
die Gemeinden Altlußheim, Brühl,  
Hockenheim, Ketsch, Neulußheim,  
Oftersheim,Plankstadt, Reilingen, 
Schwetzingen 

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim 
Enzkreis 

23 Calw Landkreis Calw 
Landkreis Freudenstadt 

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau 
Vom Landkreis Breisgau- 
Hochschwarzwald 
die Gemeinden Au, Bötzingen,  
Bollschweil, Breisach am Rhein,  
Ebringen, Ehrenkirchen, Eichstetten am 
Kaiserstuhl, Gottenheim, Horben,  
Ihringen, March, Merdingen,  
Merzhausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, 
Sölden, Umkirch, Vogtsburg im  
Kaiserstuhl,Wittnau 

25 Lörrach – Müllheim Landkreis Lörrach 
Vom Landkreis Breisgau- 
Hochschwarzwald  
die Gemeinden Auggen,  
Bad Krozingen, Badenweiler,  
Ballrechten-Dottingen, Buggingen, 
Eschbach, Hartheim am Rhein,  
Heitersheim, Müllheim, Münstertal/ 
Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, 
Staufen im Breisgau, Sulzburg 

26 Emmendingen – Landkreis Emmendingen 
Lahr Vom Ortenaukreis 

die Gemeinden Ettenheim,  
Fischerbach, Friesenheim, Haslach im 
Kinzigtal, Hofstetten, Kappel- 
Grafenhausen, Kippenheim, 
Lahr/Schwarzwald, Mahlberg,  
Meißenheim, Mühlenbach, Ringsheim, 
Rust, Schuttertal, Schwanau,  
Seelbach, Steinach 

27 Offenburg Vom Ortenaukreisdie Gemeinden 
Achern, Appenweier, Bad  
Peterstal-Griesbach, Berghaupten,  
Biberach, Durbach, Gengenbach,  
Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, 
Lautenbach, Neuried, Nordrach,  
Oberharmersbach, Oberkirch,  
Offenburg, Ohlsbach, Oppenau,  
Ortenberg,Ottenhöfen im Schwarzwald, 
Renchen, Rheinau, Sasbach,  
Sasbachwalden, Schutterwald,  
Seebach, Willstätt, Zell am  
Harmersbach 

28 Rottweil – Landkreis Rottweil 
Tuttlingen Landkreis Tuttlingen 

29 Schwarzwald- Baar Schwarzwald-Baar-Kreis  
Vom Ortenaukreis 
die Gemeinden Gutach  
(Schwarzwaldbahn), Hausach,  

Amtsblatt der Stadt Hettingen - Nr. 18 vom 02. Mai 2025 5



Hornberg, Oberwolfach, Wolfach 
30 Konstanz Landkreis Konstanz 
31 Waldshut Landkreis Waldshut 

Vom Landkreis Breisgau- 
Hochschwarzwald 
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, 
Eisenbach (Hochschwarzwald),  
Feldberg (Schwarzwald), Friedenweiler, 
Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler,  
Hinterzarten,Kirchzarten, Lenzkirch, 
Löffingen, Oberried, St. Märgen,  
St. Peter, Schluchsee, Stegen, 
Titisee-Neustadt 

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen 
33 Tübingen Landkreis Tübingen  

Vom Zollernalbkreis 
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, 
Grosselfingen, Hechingen,  
Jungingen,Rangendingen 

34 Ulm Stadtkreis UlmAlb-Donau-Kreis 
35 Biberach Landkreis BiberachVom Landkreis  

Ravensburg 
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, 
Bad Wurzach, Kißlegg 

36 Bodensee BodenseekreisVom Landkreis  
Sigmaringendie Gemeinden  
Herdwangen-Schönach,  
Illmensee, Pfullendorf, Wald 

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg 
die Gemeinden Achberg, Altshausen, 
Amtzell, Argenbühl, Aulendorf, Bad 
Waldsee,Baienfurt, Baindt, Berg,  
Bergatreute, Bodnegg, Boms, 

 Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, 
Eichstegen, Fleischwangen, Fronreute, 
Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, 
Hoßkirch,Isny im Allgäu,  
Königseggwald, Leutkirch im Allgäu, 
Ravensburg, Riedhausen, Schlier, 
Unterwaldhausen, Vogt, Waldburg, 
Wangen im Allgäu, Weingarten,  
Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende 

38 Zollernalb – Vom Landkreis Sigmaringen 
Sigmaringen die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, 

Bingen, Gammertingen, Herbertingen, 
Hettingen, Hohentengen, Inzigkofen, 
Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, 
Meßkirch, Neufra,Ostrach, Sauldorf, 
Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, 
Sigmaringendorf, Stetten am  
kalten Markt, Veringenstadt 
Vom Zollernalbkreis  
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, 
Dautmergen, Dormettingen,  
Dotternhausen, Geislingen, Haigerloch, 
Hausen am Tann, Meßstetten,  
Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, 
Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, 
Weilen unter den Rinnen, Winterlingen, 
Zimmern unter der Burg 

 
Artikel 2 Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
Begründung: 
Allgemeiner Teil 
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt zu 
wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher Faktor für 
die Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. Sie 
fungiert daher gleichsam als natürliche Bremse für die Anzahl der 
auszugleichenden Überhangmandate. Die Anzahl der direkt zu 
wählenden Abgeordneten kann durch den zusätzlich hinzuge-
kommenen Faktor des Stimmensplittings durch die Einführung der 
Zweitstimme bei der Wahlrechtsreform vom 6. April 2022 zu einer 
erheblichen Aufblähung des Parlaments führen. Eine Reduktion 
der Anzahl der Wahlkreise für die Wahl zum 18. Landtag von 

Baden-Württemberg minimiert diese Gefahr in erheblichem Maße 
und stellt gleichzeitig die Arbeitsfähigkeit des Parlaments durch 
die unveränderte und bewährte Bewahrung der Sollgröße von 
120 Abgeordneten sicher. Die Reduktion des Risikos einer Auf-
blähung gewährleistet damit, die entstehenden Kosten für die öf-
fentlichen Haushalte in einem Rahmen zu halten, der nicht 
unkalkulierbar durch das Wahlverhalten der Bevölkerung nach 
oben 
getrieben werden kann. Zudem würde die Arbeitsfähigkeit des 
Parlaments unter einer zu hohen Anzahl an Abgeordneten viel-
fältig leiden, beispielhaft sei der hohe Aufwand für zusätzlich be-
nötigte oder umzustrukturierende Räumlichkeiten – etwa des 
Plenarsaals – sowie die Erstausstattung zusätzlicher Mandats-
träger mit den für die Mandatsarbeit notwendigen 
Arbeitsmitteln erwähnt. Die Reduktion der Anzahl der Wahlkreise 
und damit der erringbaren Direktmandate wirkt dem mit der be-
reits erfolgten Umstellung auf ein Zweistimmenwahlrecht hinzu-
gekommenen Faktor des Stimmensplittings als 
potenziellem Treiber der Parlamentsgröße entgegen, entlastet die 
öffentlichen Haushalte und stellt die Arbeitsfähigkeit des Parla-
ments sicher. 
Die Sollgröße des Landtags von Baden-Württemberg bleibt durch 
den Gesetzentwurf unberührt weiterhin bei 120 Abgeordneten, 
kann diese aber nicht mehr in erheblichem Maße übersteigen. 
 
Einzelbegründung 
Zu Artikel 1 - Änderung des Landtagswahlgesetzes Zu Nummer 1 
Die Anzahl der erringbaren Direktmandate korreliert dann positiv 
mit der Parlamentsgröße, wenn die stärkste Partei sehr viele Di-
rektmandate erringt, gleichzeitig aber ein Zweitstimmenergebnis 
erreicht, das zu weniger Mandaten führen würde als die Anzahl 
der gewonnenen Direktmandate. Die Differenz zwischen der dem 
Zweitstimmenergebnis entsprechenden Anzahl an errungenen 
Mandaten und der über diese Zahl hinausgehenden, direkt von 
dieser Partei gewonnenen Mandate 
nennt man Überhangmandate. Diese müssen mit sogenannten 
Ausgleichsmandaten so lange bei den anderen Parteien, die den 
Einzug in den Landtag geschafft haben, aufgefüllt werden, bis die 
Mandatsverteilung dem Zweitstimmenergebnis entspricht. Wird 
die Anzahl an Direktmandaten verringert, führt das automatisch 
auch zu einer Verringerung des Risikos einer Vergrößerung des 
Parlaments. Dies ist das Ziel des Gesetzentwurfs. 
Legt man die Ergebnisse der letzten Wahl zugrunde, die in einem 
Zweistimmenwahlrecht in Baden-Württemberg durchgeführt 
wurde – die Bundestagswahl am 26. September 2021 – und er-
rechnet die Größe des Landtags anhand des Wahlverhaltens der 
Bevölkerung bei dieser Wahl und der Direktmandatsanzahl 70, 
ergibt sich daraus eine Parlamentsgröße 
von ca. 214 Abgeordneten bei einer Sollgröße des Landtags von 
120. Legt man die Direktmandatsanzahl 38 zugrunde, ergibt sich 
aus dem Wahlverhalten der Bevölkerung am 26. September 2021 
eine Parlamentsgröße von ca. 120, was der Sollgröße entspricht. 
Die Änderung der Anzahl der Direktmandate auf 38 wird dadurch 
erreicht, dass der Zuschnitt der Wahlkreise durch die Übernahme 
der Struktur der 38 baden-württembergischen Bundestagswahl-
kreise vorgenommen wird, für die je ein Bewerber direkt in den 
Landtag von Baden-Württemberg gewählt wird. Nummer 1 regelt 
dabei die Anzahl der direkt zu wählenden Abgeordneten, Num-
mer 2 die Anzahl der Wahlkreise.  
Zu Nummer 2 
Die angestrebte Reduktion des Risikos einer Parlamentsaufblä-
hung benötigt zwei Änderungen im Landtagswahlgesetz, da für 
die Reduktion der zu vergebenden Direktmandate auch die Re-
duktion der Wahlkreise vorgenommen werden muss, um pro 
Wahlkreis ein Direktmandat zu gewährleisten. Die beiden zur Än-
derung des Landtagswahlrechts hin zu einem 
Zweistimmenwahlrecht vom Landtag von Baden-Württemberg an-
gehörten Sachverständigen haben die Reduktion der Wahlkreis-
mandate empfohlen. Prof. Dr. Joachim Behnke konstatiert: „Ideal 
wäre eine Größe von ca. 40 
Wahlkreismandaten.”  
Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Empfehlung.  
Zu Nummer 3 
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, dass eine komplizierte 
Entscheidungsfindung innerhalb der politischen Landschaft, wie 
ein potenzieller Wahlkreiszuschnitt aussehen müsste, nicht not-
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wendig wird, indem bereits bestehende Wahlkreise 
verwendet werden, wenngleich für eine andere Wahl. 
Die Reduktion der Wahlkreise auf 38 und die Übernahme der Zu-
schnitte der Bundestagswahlkreise führt mit einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Zuschnitte bereits den Erfor-
dernissen des Wahlrechts genügen, was die Höchstabweichun-
gen in der Anzahl der Wahlberechtigten betrifft.  
Zu Artikel 2 - Inkrafttreten 
Bereits die kommende Landtagswahl wird im Zweistimmenwahl-
recht erfolgen, weshalb die Reduktion der Wahlkreise auch be-
reits zur kommenden Wahl erfolgen sollte. Überdies müssen sich 
die Parteien für die Aufstellungen ihrer Kandidaten und Landes-
listen vorbereiten können. Das Inkrafttreten sollte deshalb rasch 
erfolgen.“ 
 
Hettingen, den 17.04.2025  
gez. Daniel Eiffler, Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
  

Förderverein Bildungshaus der Stadt Hettingen e.V. 
Flohmarkt am Älbermarkt 
Der Förderverein Bildungshaus e.V. veranstaltet den Flohmarkt 
in der „Alten Schule“ am Älblermarkt. 
Wenn Sie Gegenstände (unbeschädigte Haushaltwaren, 
funktionstüchtige Spielsachen, vollständige Spiele, Kick-
schuhe für Kinder, Kinderfahrzeuge….) nicht mehr brauchen 
und sie weitergeben möchten, dann ist der Förderverein ein 
dankbarer Abnehmer. 
Bitte beachten Sie, dass wir auch in diesem Jahr KEINE Bü-
cher annehmen. Die maximale Annahmegröße ist eine Kiste 
pro abgebenden Haushalt.  
Wir verkaufen die Gegenstände zugunsten des Fördervereins 
Bildungshaus der Stadt Hettingen e.V. Der Erlös wird komplett 
in die Unterstützung und Förderung der Kinder an den Bil-
dungseinrichtungen der Stadt Hettingen gegeben. Wir finanzie-
ren damit zum Beispiel das Gesundheitsförderungsprogramm 
KLASSE 2000 an der Grundschule, die Hausaufgabenbetreu-
ung, Ausfahrten der Bildungshauskinder, Materialien für die Be-
treuung an der Grundschule, Exkursionen der 
Kindergartenkinder und vieles mehr.  
Sammelstellen und Abgabezeitraum:  
Bitte geben Sie Ihre Flohmarktartikel an der Grundschule Het-
tingen-Inneringen, Hermann-Lieb-Str. 12 zu den Unterrichtszei-
ten zwischen dem 12.05. und 16.05.25 ab. 
Die zweite Sammelstelle befindet sich im Gebäude „Alte Schule“ 
in Inneringen, Schulstr. 2. Dort können Sie während der Öff-
nungszeiten des Bürgerbüros die Flohmarktartikel abgeben. Der 
Abgabezeitraum für Inneringen ist vom 12. bis 16.05.25.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
Förderverein Bildungshaus der Stadt Hettingen e.V. 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung Seniorenkreis Hettingen  
Herzliche Einladung zu unserem nächsten Seniorentreffen am 
Donnerstag, den 08. Mail 2025. Wir beginnen mit einer Maian-
dacht in der Pfarrkirche St. Martin um 14.00 Uhr. Anschließend 
treffen wir uns im Sportblick zu Kaffee und Kuchen.  
Wir freuen uns auf Euer Kommen.  
Das Senioren Team  
MONTAGSSPIELER  
Unser nächster Spielenachmittag findet am 5.5.2025 statt. Wir 
treffen uns wieder um 14.30 Uhr in der “Alten Schule”. Neue 
Spiele und neue Mitspieler sind jederzeit herzlich willkommen. 

Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Nachmittag. 
Hermann Steinhart: 07577/1363 
Gabi Kromer: 07577/7005 
 

 
 
 

 
Freiwillige Feuerwehr Hettingen 

Feuerwehrabteilung Hettingen 
Nächste Probe 
Die nächste Probe findet am Donnerstag, den 08.05.2025 um 
19.30 Uhr statt. Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen wird 
gebeten. Steffen Seebach, Abt.-Kommandant 
  

Jugendfeuerwehr Hettingen 
Nächste Probe  
Die nächste Probe „Praxis“ findet am kommenden Dienstag, den 
06.05.2025 um 18.00 Uhr in Inneringen statt. Um vollzähliges 
und pünktliches Erscheinen wird gebeten.  

Martin Steinle, Jugendfeuerwehrwart 
 
 
 
 
 
 
 

Narrenzunft Hettingen e.V.  
Einladung zur Jahreshauptversammlung am 
*Freitag, den 09.05.2025 um 20.00 Uhr* im Ha-
berkasten.   
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte 
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
2. Totenehrung 
3. Bericht des 1. Vorsitzenden 
4. Bericht der Schriftführerin 
5. Bericht des Kassierers 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Bericht der Gruppenführer  

(Garde, Hexen und Felsaschlupfer)  
8. Aussprache über die Berichte  
9. Entlastung der Vorstandschaft  
10. Termine  
11. Sonstiges (Aktueller Stand Planung Ringtreffen)   
Wünsche und Anträge zur Hauptversammlung müssen in schrift-
licher Form bis 25.04.2025 bei den 1. Vorsitzenden eingereicht 
werden. Der Zunftrat lädt alle Mitglieder zu der Jahreshauptver-
sammlung recht herzlich ein.   
Im Anschluss findet die Hauptversammlung des Fördervereins 
statt. Hier umfasst die Tagesordnung die nachfolgende man 
Punkte:  
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
2. Bericht des Kassierers 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Aussprache über die Berichte 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Sonstiges   
Für den Zunftrat, Corinna Kanz, Schriftführerin  
Liebe Felsis,  
Wir laden Euch recht herzlich zu einem gemütlichen Beisam-
mensein am 03. Mai 2025 um 15.00 Uhr im Haberkasten in 
Hettingen ein.   
Nach der Fasnet ist vor der Fasnet und wir möchten die Gele-
genheit nutzen, um uns für die tolle Saison zu bedanken. Ein 
besonderes Dankeschön gilt auch all jenen, die sich mit ihren 
Arbeitseinsätzen engagiert haben - Eure Unterstützung war un-
bezahlbar!  
Für das leibliche Wohl ist gesorgt, aber wer möchte kann gerne 
einen Kuchen oder Salat mitbringen.   
Wir freuen uns auf Euer kommen und einen schönen Nachmit-
tag miteinander. Eure Gruppenvertreter  
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Bildungshaus Hettingen

Seniorenarbeit

Feuerwehr Hettingen

Vereinsmitteilungen
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TC Inneringen 1984 e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katholisches Bildungswerk Inneringen 
 

Kursangebote im Mai 2025  
Ort: „Haus der Begegnung“ Inneringen, Römerstraße 6  
Donnerstag, 22.05.2025 - 16.45 – 17.45 Uhr : „Lernblockaden 
– erkennen und lösen“   
Hausaufgaben-Stress, Konzentrationsprobleme, mangelnde 
Ausdauer oder körperliche Symptome sind oft Anzeichen für 
Stress und Lernblockaden. 
Packen wir es gemeinsam an – wir erkennen und lösen sie.  
Die Übungen können auch später jederzeit im Schul-Alltag an-
gewendet werden.  
Dieser Workshop richtet sich an ein Kind, begleitet von einem El-
ternteil.  
90 Minuten / Kosten 40,— Euro (pro Paar)  
Leitung: Daniela Henselmann, Lernberaterin in der Praktischen 
Pädagogik,  
Evolutionspädagogin   
Donnerstag, 22.05.2025 – 18.00 – 19.00 Uhr „Faszien-Fit“  
In dieser Stunde erlernen Sie effektive Übungen um Verklebun-
gen in den Faszien zu lösen. Nach dieser Stunde fühlen Sie sich 
beweglich, leicht, entspannt und frei. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Matte, Getränk   
60 Minuten / Kosten 22,— Euro  
Leitung: Daniela Henselmann, Heilberaterin, Entspannungstrai-
nerin   
Donnerstag, 22.05.2025 – 19.15 – 20.15 Uhr „Eine Reise zum 
Engel der Heilsteine“  
Kommen Sie mit mir auf eine magische Reise zum Engel der 
Heilsteine.  
Klänge von verschiedenen Klangschalen und anderen Klangin-
strumenten begleiten uns dabei.   
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Matte, Kissen, Decke   
60 Minuten / Kosten 22,— Euro / Honorar 17,— Euro  
Leitung: Daniela Henselmann, Heilberaterin, Entspannungstrai-
nerin   
Anmeldung bei Amann Silvia unter 0171 5037023 oder 
KBWInn@web.de 
 

Veranstaltungen April/Mai 2025 
 
 
April 2025   
30. Dämmerschoppen / Schotterschuppen Hettingen n.e.V. ab 17:00 Uhr 

Maibaumstellen Jugendclub Station am neuen Dorfplatz Hettingen  
30. Maibaumhockete Inneringen  
 
 
Mai 2025   
1. Maiwanderung TSV Hettingen Sportblick, Hettingen 

Beginn: 9:30 Uhr  
4. Ausstellung Kunstwettbewerb Stadt Hettingen Alte Schule, Inneringen  
4. Kommunion Kirchengemeinde St. Martinskirche, Hettingen 

Beginn: 10:00 Uhr  
9. Jahreshauptversammlung Narrenzunft + Förderverein Hettingen Haberkasten, Hettingen  

Beginn: 20:00 Uhr  
17. Dorfhockete Inneringen Vereinsgemeinschaft Inneringen Dorfplatz, Inneringen 

Beginn: 18:30 Uhr  
18. Älblermarkt Vereinsgemeinschaft Inneringen Dorfplatz, Inneringen 

Marktzeit: 10:00 - 18:00 Uhr  
25. Einweihung Marienkapelle Kirchengemeinde Hettingen Marienkapelle, Hettingen  

Beginn: 9:00 Uhr  
28. - Frühlingsfest Musikverein Hettingen Festplatz, Hettingen 
01.06.
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Die Brut- und Setzzeit der Wildtiere hat begonnen:  Die Jä-
gerschaft apeliert an die Hundehalter und  Naturnutzer  

Die Kalte Jahreszeit ist zu Ende und jeder freut sich auf warme 
Tage. Dies ist bei den in freier Wildbahn lebenden Tieren nicht 
anders als bei uns Menschen. Für sie ist diese Zeit allerdings in 
jedem Jahr mit den Setz und Aufzuchtarbeiten des Nachwuchses 
verbunden. Besonders Rehwild und der Feldhase in dieser Zeit 
auf unsere Rücksichtnahme angewiesen. Jedes Jahr verenden 
im Hegeringbezirk Gammertingen Rehkitze und auch Feldhasen 
weil sie auf Grund von Störungen, von den Elterntieren nicht aus-
reichend versorgt werden können. Wildernde Hunde tun ihr üb-
riges. Um sich in die Sachlage versetzen zu können muss man 
wissen, dass Rehe ihre Jungen hauptsächlich an Waldrändern 
und Wiesen ablegen um sie durch Eigenwitterung nicht zu ver-
raten, die Muttertiere halten sich nicht direkt bei den Jungtieren 
sondern in sicherer Entfernung auf. Um sie zu säugen und auf-
zuwärmen, suchen sie ihre Jungen mehrmals am Tag auf. Jeder 
kann sich vorstellen was geschieht wenn sie nicht rechtzeitig ver-
sorgt werden können, dasselbe Schicksal erleiden unsere Feld-
hasen, bitte helfen Sie in den beiden Hauptaufzuchtmonaten Mai 
und Juni mit, die Rehkitzverluste und das aufstöbern und zer-
stören durch Hunde vom Feldhasennachwuchs aus zu schlie-
ßen und beachten Sie ein paar einfache Regeln. Bleiben Sie bei 
Ihren Spaziergängen auf den Hauptwegen, meiden Sie Gras und 
Nebenwege.  
 ° Bleiben Sie, wenn Sie Rehe auf der Wiese sehen, nicht ste-

hen, gehen Sie normal weiter.  
 ° Vermeiden Sie Störungen unmittelbar nach der Morgen- 

bzw. vor der Abenddämmerung.  
 °    Berühren Sie kein zufällig aufgefundenes Jungwild, ver-

ständigen Sie den Jagdpächter  
 ° Eine dringende Bitte an alle Hundebesitzer/innen „Führen 

Sie Ihre Hunde an der Leine“  
 °    Die Staupe die bei Füchsen auftritt ist eine Gefahr für Hunde, 

auch darum „Leine“.    
 °    Es gibt viele die unseren Aufruf ernst nehmen, dafür herzli-

chen Dank.  
Die Landwirte möchten wir bitten, daß Sie die Mähtermine der 
Wiesen einen Tag vorher dem  zuständigen Jäger mitteilen oder 
einen Termin mit der Drohnen-Kitzrettung bei der KJV vereinba-
ren Für  Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit bedanke ich mich im 
Namen aller Jäger vom Hegering Gammertingen.  

Karl Götz Hegeringleiter 
 

TSV Hettingen e.V. 1871 
 

Leichtathletik beim TSV Hettingen - 
Ausgabetermin 
Kommenden Mittwoch, 07.05.2025, werden ab 18.00 Uhr im 
Sportblick Hettingen die 28 Sportabzeichen an die Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen übergeben. Neben Vertreterinnen 
der Grundschule Hettingen-Inneringen, hat auch die Sportab-
zeichenreferentin des Sportkreises Sigmaringen, Frau Christina 
Bühler, ihr Kommen zugesagt.  Trainingsbeginn ist eine Woche 
später, am Mittwoch, 14.05.2025, zwischen 18.00 und 19.30 Uhr. 
Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Eure Übungsleiter 
 
 
 
 
 
 
 

Verein der Ehemaligen und Freunde  
des Gymnasiums Gammertingen 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
Nach einer längeren Ruhezeit wollen wir unseren Verein reakti-
vieren. Deshalb laden wir satzungsgemäß zu unserer Mitglie-
derversammlung ein.  

Sie findet am Montag, 19.5. um 19:00 in der Aula des Gym-
nasiums Gammertingen statt. 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

1. Begrüßung 
2. Bericht über den Stand des Vereins 
3. Wahlen 
4. Infos, Wünsche und Anregungen 
 
Anträge zur Tagesordnung richten Sie bitte bis zum 10. Mai an 
das Sekretariat des GymGams. 
 
 
 
 
 
 
 

Röm. Kath. Kirchengemeinde Straßberg-Veringen 
Kirchliche Nachrichten 2025-18 

vom 03.05.-11.05.2025  
Pfarrer Olaf Winter und Büro Veringenstadt 
Kirchberg 130, Telefon 07577-3236 
st-nikolaus-veringenstadt@t-online.de 
Sprechzeiten: Montag und Donnerstag: 09:00–11:00 Uhr 
Mittwoch: 16:00-18:00 Uhr  
Pater Anoop Alex und Büro Straßberg 
Kirchstraße 6, Telefon 07434-8873  
kath.pfarramt.strassberg@t-online.de 
Sprechzeiten: Montag und Donnerstag: 09:00–11:00 Uhr 
Dienstag 16:00 – 18:00 Uhr  

 
Home: www.kath-strassberg-veringen.de  
03.05. – Samstag Heiliger Philippus und Heiliger Jakobus  
Harthausen 07:30 Stille Messe 

anschließend stille Anbetung,  
Beichtgelegenheit 

Deutstetten 08:30 Rosenkranz und Beichtgelegenheit 
09:00 Wallfahrtsmesse 
14:30 Tauffeier 

mit Taufe von  
Angel Andres Huamani Vinueza und  
Noah Leonardo Donadel Ipaz 

Harthausen 18:00 Rosenkranz und Beichtgelegenheit 
18:30 Heilige Messe  

04.05. – Dritter Sonntag der Osterzeit 
Straßberg 09:30 Feierliche Erstkommunion 

18:00 Dankandacht 
Hettingen 10:00 Feierliche Erstkommunion 

18:00 Dankandacht 
Deutstetten 14:00 Maiandacht 

gestaltet von den Landfrauen 
mitgestaltet vom Landfrauenchor  

Inneringen 18:30 Rosenkranz  
06.05. – Dienstag der dritten Osterwoche 
Hettingen 18:00 Rosenkranz 
Kaiseringen 18:00 Rosenkranz 

18:30 Heilige Messe  
07.05. – Mittwoch der dritten Osterwoche 
Harthausen 18:00 Rosenkranz 

18:30 Heilige Messe 
im Käpelle (Kapellenstraße) 

Inneringen 18:30 Rosenkranz   
08.05. – Donnerstag der dritten Osterwoche 
Hettingen 14:00 Maiandacht 

gestaltet von den Senioren 

Aus der Nachbarschaft

Kirchen / religiöse Gemeinschaften



 

Inneringen 18:30 Heilige Messe  
09.05. – Freitag der dritten Osterwoche 
Benzingen 18:00 Rosenkranz 

18:30 Heilige Messe  
10.05. – Samstag der dritten Osterwoche 
Straßberg 07:30 Stille Messe 

anschließend stille Anbetung,  
Beichtgelegenheit 

Harthausen 14:30 Brautmesse 
mit Trauung des Brautpaares Angelina  
Kromer und Thomas Linseis 

Winterlingen 18:00 Rosenkranz und Beichtgelegenheit 
18:30 Heilige Messe  

11.05. – Vierter Sonntag der Osterzeit  
Veringenstadt- Pfarrkirche 

09:00 Heilige Messe 
Hettingen im Haus Benevit 

10:30 Wortgottesfeier 
Inneringen 10:30 Wortgottesfeier 

zum Muttertag 
Benzingen 10:30 Heilige Messe 
Straßberg 14:30 Maiandacht 

gestaltet vom Gemeindeteam 
Deutstetten 13:30 Rosenkranz 

18:00 Marienlob 
gestaltet vom Sängerbund Veringenstadt 

Harthausen 18:30 Maiandacht 
gestaltet vom Wortgottesdienst- Team 

Inneringen 18:30 Rosenkranz  
Veringenstadt Maiandacht 
Die Landfrauen Alb- Lauchert laden herzlich zur Maiandacht am 
4. Mai um 14 Uhr in die Wallfahrtskirche Maria Deutstetten in 
Veringenstadt ein. Freuen Sie sich auf eine besinnliche Andacht, 
welche vom Landfrauen Chor des Kreisverbandes Biberach- Sig-
maringen unter der Leitung von Edith Hummel musikalisch um-
rahmt wird. Die Sängerinnen aus den Kreisen Biberach und 
Sigmaringen werden mit ihren Liedern zur festlichen Stimmung 
beitragen und die Andacht bereichern. 
Die Landfrauen freuen sich über ihr Kommen.  
Besinnungsabende 
Das Team der Anbetung in Straßberg lädt nach den 18:30 Uhr 
Messen in der Kalenderwoche 19 gegen 19:45 Uhr zu Vorträgen 
von Pater Israel ein. Ende 21:00 Uhr. 
„Ich bin die Auferstehung“ Johannes 11:25: Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt. 
Dienstag 6. Mai nach der Messe in Kaiseringen im Saal unter 
der Kirche, Jahnweg 4, 72474 Winterlingen 
Thema:    Ich werde eure Gräber öffnen. 
Mittwoch 7. Mai im Pfarrsaal, Kirchweg 4, 72474 Winterlingen-
Harthausen 
Thema: Leben im Überfluss 
Donnerstag 8 Mai im Haus der Begegnung, Römerstraße 6, 
72513 Hettingen- Inneringen 
Thema:  Glaube an die Kraft Gottes. 
Freitag 9. Mai im Pfarrsaal, Kirchgasse 12.  72474 Winterlingen- 
Benzingen 
Thema: Die Toten werden wieder auferstehen. 
Prediger: Theologe Israel Pellanne Cruz aus Lima-Perú  
Referent: Israel Pellanne Cruz (Lima-Peru) 
Hauptberuflicher Missionar. 
Gründer der Missionsbewegung von Santa Maria de Nazareth. 
Tutor der Bewegung auf Landesebene Bachelor in Theologie. Er 
macht gerade einen Abschluss in Dogmatik. 
Ansprechpartner: 
Nancy Salvatierra: 01715300698 
Marion Strölin: 07434 316482 
Christine Lorenz: 07434 2978   
Offener Orgelunterricht  
Der “Offenen Orgelunterricht” des Bezirkskantorates Sigma-rin-
gen mit Kantorin Dina Trost, findet am Montag, den 5. Mai 2025 
ab 19.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr in St. Johann Sigmarin-gen statt.  
Alle die dieses Instrument erlernen wollen, interessierte Or-ga-
nistinnen und Organisten, ehemalige Orgelschülerinnen und Or-
gelschüler, sind herzlich eingeladen, beim Orgelunter-richt dabei 

zu sein bzw. ein vorbereitetes Orgelwerk in den „Offenen Orgel-
unterricht“ mitzubringen. Fragen zu Finger- und Fußsätzen, Re-
gistrierung und Interpretation können hier beantwortet werden.  
Eine Anmeldung zu dieser Fortbildungs- und Informations-ver-
anstaltung ist nicht erforderlich.  
Alle, die Interesse am Orgelunterricht haben, sind herzlich will-
kommen und können jederzeit aufgenommen werden.  
Um weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten zu 
erhalten, wenden Sie sich bitte an Bezirkskantor  
Bruno Hamm in Sigmaringen, Tel.: 07571/52367 oder per Mail: 
mail@bezirkskantorat-sigmaringen.de  
Inneringen Wortgottesfeier 
Das Team der Wortgottesfeiern in Inneringen lädt herzlich zur 
Wortgottesfeier am Muttertag ein. Am 11. Mai um 10:30 Uhr. Auf 
alle Mütter wartet eine kleine Überraschung.  
Inneringen Kinderkirche dankt den Firmanden 
Das Team der Kinderkirche Inneringen bedankt sich herzlich bei 
den Firmlingen, Sina Frank, Mia Bengel, Annika Tobler und Paul 
Engel bedanken. Am vergangenen Sonntag, den 27.04.25 haben 
die Firmlinge den Kindern über die sieben Sakramente - die Zei-
chen des Glaubens erzählt. Die Augen richteten sich auf die be-
sonders schön gestaltete Mitte. Die Firmlinge bereiteten 
Gegenstände, Übungen, Bilder, Texte und Lieder zu den Sakra-
menten vor. Unser Glaube wird in den sieben Sakramenten le-
bendig - lebendig machte es auch das Wissensspiel zum Thema. 
Das hat am Ende der Kinderkirche allen Kindern gut gefallen. 
Alle Beteiligten freuten sich über die vielen tollen Ideen, die die 
Firmlinge eingebracht haben und wünschen ihnen einen beson-
deren Tag am 01.06.25, bei dem sie ein weiteres Sakrament 
empfangen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelische Verbundkirchengemeinde Gammertingen-
Trochtelfingen - Kirchengemeinde Gammertingen 

 
Geschäftsführender Pfarrer Ekkehard Roßbach,  
Burgweg 29, 72818 Trochtelfingen, 07124-931940,  
ekkehard.rossbach@elkw.de  
AGL-Assistenz d. Gemeindeleitung, Bettina Biener  
verwaltung.gammertingen-trochtelfingen@elkw.de,  
0174 931 6098, Dienstag ganztags,  
Mittwoch bis Freitag vormittags erreichbar  
Gemeindebüro in Gammertingen, Roter Dill 13, 07574-
91211 pfarramt.gammertingen@elkw.de, Bürozeiten: Diens-
tag, Mittwoch: 8:30-12 Uhr; Freitag: 10-12 Uhr   
Gemeindebüro in Mägerkingen, Brunnenstraße 9, 07124-
1014, pfarramt.maegerkingen@elkw.de 
Bürozeiten: Dienstag, Mittwoch: 14:30-17:30 Uhr, Donners-
tag: 8:30-12 Uhr  
Pfarrstelle Mariaberg, Klosterhof 1, 72501 Gammertingen, 
07124-923-288, pfarrstelle@mariaberg.de 
Pfarrerin Bärbel Danner, Telefon 07124-923-345, b.dan-
ner@mariaberg.de 
Diakonin Renate Nottbrock, Telefon 07124-923-621, r.nott-
brock@mariaberg.de 
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Freitag, 2. Mai 2025 
14:30 Uhr Spatzenchorprobe im Gemeindehaus Gam-

mertingen  
Samstag, 3. Mai 2025 
13 Uhr Trauung von Jessica Cielenga und Florian 

Klaus in der Evang. Kirche Gammertingen 
(Pfarrer Sigloch)  

Sonntag, 4. Mai 2025, Miserikordias Domini 
10 Uhr Gottesdienst in Mariaberg (Pfarrerin Danner) 
10:30 Uhr Bekenntnisgottesdienst in Gammertingen 

(Diakonin Nottbrock) 
19 Uhr „Himmelnah auf der Alb“, Prüfungssegen in 

der Evang. Kirche   
Gammertingen (Diakonin Nottbrock & Pasto-
ralreferentin Wassmer)     

Montag, 5. Mai 2025 
19 Uhr Ökumenisches Friedensgebet in der Evang. Kirche 

Gammertingen (Pastoralref. Kopp)   
Mittwoch, 7. Mai 2025 
16:30 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

Gammertingen 
18:30 Uhr Instrumentalkreis im Gemeindehaus Gam-

mertingen  
Donnerstag, 8. Mai 2025  
19:30 Uhr Offenes Meditationstreffen im evang. Gemein-

dehaus Gammertingen 
 
 
 
 

Einladung zum neuen Konfirmandenkurs 2025/2026 
in der Evangelischen Kirchengemeinde Gammertingen  

Alle Jugendlichen, die 2026 Konfirmation feiern möchten, sind 
am Mittwoch, den 21. Mai 2025 zusammen mit ihren Eltern zu 
einem Informations- und Anmeldeabend eingeladen. Beginn ist 
um 18:30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Gammertin-
gen (Roter Dill 11). Dazu sind vor allem die Schüler eingeladen, 
die derzeit die Klassen 7 der verschiedenen Schulen besuchen. 
Die Einladungen mit vielen Informationen zum Start ins neue 
Konfirmandenjahr und zum KonfiCamp Ende Juni sind verschickt 
und ausgeteilt worden. Sollten Sie keine Einladung erhalten 
haben oder weitere Infos benötigen, wenden Sie sich bitte an 
das Gemeindebüro, Telefon 07574-91211. 

        
Jehovas Zeugen Hettingen / Inneringen 

  
Alle Zusammenkünfte finden im Königreichssaal, Sutorstraße 9, 
in Sigmaringen statt. Interessierte Personen sind herzlich einge-
laden. Eintritt frei – keine Kollekte.  
Unsere Gottesdienste können auch per Videokonferenz besucht 
werden. Hinweise, Informationen und das komplette Onlinean-
gebot in Form von Videos und Downloads findet man auf der 
Website jw.org. Wünschen Sie Zutritt zu unserer Videokonferenz 
in Sigmaringen, erhalten Sie nähere Informationen über 
0175/8130956 oder über E-Mail an: jw-sig@web.de.   
Samstag, 3. Mai 
18.00 Uhr Vortrag für die Öffentlichkeit: „Bei seinem Um-

gang wählerisch sein” 
18.40 Uhr  Bibelstudium anhand des Wacht-
turms: „Wie du Jehovas Vergebung  
nachahmen kannst“ (Kolosser 3:13)  

 
Mittwoch, 7. Mai 
19.00 Uhr „Fleißig zu arbeiten, macht zufrieden“ (Sprüche 

12) 
19.55 Uhr   „Finanzielle Unsicherheiten mit Jehovas Hilfe 

meistern” 
20.10 Uhr   Versammlungsbibelstudium: „Legt gründlich 

Zeugnis ab für Gottes Königreich“ Kapitel 26, Ab-
satz 1-8 

 
 
 
 
 
Informationen über Bildungsmöglichkeiten beim Kolping-
Bildungszentrum in Riedlingen unter folgenden Kontaktda-
ten:  
Kolping-Bildungszentrum, Kirchstr. 24, 88499 Riedlingen  
Tel: 07371 9350-11, Fax: 07371 9350-20,  
E-Mail: doris.gawenda@kolping-bildungswerk.de 
www.kolping-bildungswerk.de 
 

 
 
 
 
    

Einladung der Allgemeinen Blinden-  
und Sehbehindertenhilfe e.V. (ABSH)  

– Regionalgruppe Bodensee-Oberschwaben -  
 
Wir laden Sie herzlich ein, am Samstag, 24.05.2025 um 14.30 zu 
unserem Gruppentreffen im Brauwerk Zoller-Hof, Fürst-Wilhelm-
Str. 5 – 7, 72488 Sigmaringen.  
Als Gast dürfen wir Herrn Henle von der Firma Hedo GmbH, 
Elektronische Hilfen für  sehbehinderte und blinde Menschen be-
grüßen.  
Ausdrücklich erwünscht sind bei all unseren Treffen immer Be-
troffene sowie die Angehörigen betroffener und ratsuchender 
Menschen. Um besser planen zu können, bitten wir möglichst 
um vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail direkt bei  
E-Mail: rg-bodensee-oberschwaben@abs-hilfe.de , Telefon 
07577/852. 
Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: 
www.abs-hilfe.de 
 
 
     Seminare Akademie Innovationscampus Sigmaringen

 
+++ Lernhäppchen: Messenger Marketing 
Das Kurz-Seminar ʻMessenger-Marketingʼ bietet einen Einstieg 
in die Werbung und Kundenkommunikation mit Messengertools 
wie WhatsApp und Facebook. Zunächst wird erläutert was sich 
dahinter verbirgt und welche aktuellen Entwicklungen und Trends 
in diesem Bereich wichtig sind.  Termin: Donnerstag, 15.05.2025, 17:15 Uhr bis 18:00 Uhr 
Dozentin: Jörg Meyer (Firma macobus – Digitalisierung und 
digitales Marketing) 
Veranstaltungsort: online über Zoom 
 
+++ Cyber Security Tag 
Beim Cyber Security Tag dreht sich alles um den Schutz Ihres 
Unternehmens vor Cyberkriminalität. Experten beleuchten ak-
tuelle Bedrohungen wie Ransomware, zeigen Strategien zur 
Unternehmenssicherheit auf und erklären, wie proaktive Cyber 
Security helfen kann, Angriffe frühzeitig zu verhindern. 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Fachleuten auszu-
tauschen und praxisnahe Lösungen zu entdecken. Seien Sie 
dabei und machen Sie Ihr Unternehmen sicherer! 
 
Termin: Donnerstag, 22.05.2025, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Dozenten: Vertreter des Wirtschaftsschutz; Tobias Scheible 
(Cyber Security & IT-Forensik Dozent); Luca Bongermino 
(Cyber Security Specialist eyeDsec Cyber Security GmbH) 
Veranstaltungsort: Innovationscampus Sigmaringen, Marie-
Curie-Str. 20 
 
 
+++ Lego Serious Play für gelungenes Projektmanagement 
Lego ist nur etwas für die Kleinen? Falsch! Lego Serious Play ist 
eine anerkannte Methode, die Teams bei ihrer Entwicklung und 
täglichen Zusammenarbeit helfen kann. Insbesondere Projekt-
teams profitieren vom Einsatz der kleinen, bunten Steine. 
 

Sonstige nichtamtliche Mitteilungen



Liebe Kursinteressierte,  
unsere aktuellen Kursangebote finden Sie auf der Homepage der Akademie Laucherttal unter www.akademie-laucherttal.de.  
Alternativ können Sie dem QR-Code folgen, um direkt zu den Kursen zu gelangen. 
Bitte beachten Sie, dass die Homepage regelmäßig aktualisiert wird und neue Kurse dort zeitnah einsehbar sind.    
Alle Kurse und Anmeldung auf www.akademie-laucherttal.de 
Kursbeginn 07.05. bis 23.05.2025   
GAMMERTINGEN: Anmeldung Bürgerbüro Gammertingen Heike Rominger 07574/406-135 oder akademie-laucherttal.de 
Workshop - #Lifechanger - ein Tagebuch (Journal) der modernen Zeit: Termine: Mi, 21.5.25, 18.30 - 21 Uhr,  
Leitung: Anita Göring, Ort: Rathaus Gammertingen kleiner Schlosssaal, Gebühr: 30,00 €, Kurs-Nr:AK6002  
MARIABERG: Anmeldung: Außenstelle Akademie Mariaberg Tina Elbel 07124-923-208 oder akademie-laucherttal.de 
2-Tagestour "Feel the Spirit" -2 Tage die Dich erden und ganz bei Dir ankommen lassen, Termin: Fr, ab 9.5.25, 2 Tage,  
Leitung: Ralf Wingert, Gebühr: 85,00 €, Kurs-Nr: MB9200 
Energetische Körperprozesse: Es ist eine Reihe mit drei Terminen: 14.5.; 27.5. und 17.6.25. Bei jedem Termin werden weitere Themen  
behandelt. Jeder Termin kann extra gebucht werden, Termine: Mi, 14.5.25, 19 - 20.30 Uhr, Leitung: Maike Schmid,  
Ort: Mariaberg, Kommunikationszentrum, Gebühr: 25,00 €, Kurs-Nr: MB5036 
Yoga für Alle: Termine: Mo, ab 19.5.25, 18.30 - 20 Uhr, 9 Termine, Leitung: Leonore Thun, Ort: Mariaberg – Kloster, Gebühr: 90,00 €,  
Kurs-Nr: MB52161 
Energetisches Heilzelt: Termine: Do, 5.6.25, 19 - 20.30 Uhr, Leitung: Maike Schmid, Ort: Mariaberg Kommunikationszentrum,  
Gebühr: 25,00 €, Anmeldung: spätestens 1 Woche vor Termin, Kurs-Nr: MB50331 
Bildvortrag "Die Tagfalter der Alb und ihre Biotope": Termine: Fr, 23.5.25, 19.30 - ca. 2 Uhr, Leitung: Thomas Hoffmann,  
Ort: Mariaberg, Kommunikationszentrum, Gebühr: 8,00 €, Kurs-Nr: MB4360  
HILFEN NACH MASS: Anmeldung: Sandra Kunzelmann 07574/934968-19 oder s.kunzelmann@mariaberg.de 
Lese- und Rechtschreibkurs - Einheit 2 - Termine: Mi, ab 7.5.25, 16.30 - 18 Uhr, 6 Termine, Leitung: Sandra Kunzelmann, Ort: Gammertingen, 
Tregueuxplatz 1, Besprechungsraum 3.Stock, Gebühr: 14,00 € ; für externe Teilnehmer fallen evtl. zusätzliche Betreuungskosten an,  
Kurs-Nr: HM4101 
Kegeltreff in Gammertingen: 2 Termine; mittwochs, 14.05.2025 und 23.07.2025, Zielgruppe: Menschen mit und ohne Behinderung,  
Termine: Mi, ab 14.5.25, 16.30 - 18.30 Uhr, 2 Termine, Leitung: Sandra Kunzelmann, Ort: Gammertingen, Café "Le Jardin", Hechingerstraße 14,  
Gebühr: Kegelgebühr vor Ort; für externe Teilnehmer fallen evtl. zusätzliche Betreuungskosten an, Kurs-Nr: HM5555  
HETTINGEN: Anmeldung: Katholisches Bildungswerk Silvia Amann 0171-5037023 oder KBwInn@web.de 
Evolutionspädagogik®... eine geniale Methode: Termine: Do, 10.4.25, 16.45 - 17.45 Uhr, Leitung: Daniela Henselmann,  
Ort: "Haus der Begegnung", Inneringen, Gebühr: 30,00 €, Kurs-Nr:IN4535 
Workshop - Lernblockaden erkennen und lösen: Termine: Do, 22.5.25, 16.15 - 17.45 Uhr, Leitung: Daniela Henselmann,  
Ort: "Haus der Begegnung", Inneringen, Gebühr: 40,00 € pro Paar (Kind + Elternteil), Kurs-Nr: IN7319 
Faszien Fit: Termine: Do, 22.5.25, 18 - 19 Uhr, Leitung:Daniela Henselmann, Ort: "Haus der Begegnung", Inneringen, Gebühr: 22,00 €,  
Kurs-Nr: IN5460 
Eine Reise zum Engel der Heilsteine: Termine: Do, 22.5.25, 19.15 - 20.15 Uhr, Leitung: Daniela Henselmann,  
Ort: "Haus der Begegnung", Inneringen, Gebühr: 22,00 €, Kurs-Nr: IN5451  
WINTERLINGEN: Anmeldung: Bürgerbüro Winterlingen Jasmin Plein 07434-279-12 oder akademie-laucherttal.de 
Workshop - "Lernblockaden erkennen und lösen": Termine: Mo, 19.5.25, 16.15 - 17.45 Uhr, Leitung: Daniela Henselmann,  
Ort: Winterlingen Begegnungsstätte 1. Stock West, Gebühr: kostenlos, Kurs-Nr: WI7309 
Faszien Fit: Termine: Mo, 19.5.25, 18 - 19 Uhr, Leitung: Daniela Henselmann, Ort: Winterlingen Begegnungs-stätte 1. Stock West,  
Gebühr: 22,00 €, Kurs-Nr: WI5450 
Eine Reise zum Engel der Heilsteine: Termine: Mo, 19.5.25, 19.15 - 20.15 Uhr, Leitung: Daniela Henselmann,  
Ort: Winterlingen Begegnungsstätte 1. Stock West, Gebühr: 22,00 €, Kurs-Nr: WI5451

In diesem Seminar wird nicht nur wild und hoch gebaut, sondern 
auch verglichen und analysiert. Sie lernen, wie sich eine ge-
meinsame Projektvision entwickelt, wann und warum der Einsatz 
von Lego Serious Play immer wieder neue Erkenntnisse bringt 
und nicht zuletzt, wie sie diese Methode im eigenen Team ein-
setzen können. Auch dann, wenn Sie nicht die volle Projektver-
antwortung tragen, beziehungsweise keine 1.000 Steine zur 
Verfügung haben. 
 
Termin: Dienstag, 03.06.2025, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Dozentin: Anja Harsch 
Veranstaltungsort: Innovationscampus Sigmaringen, Marie-
Curie-Str. 20 
 
+++ LernSnack für Gründerinnen, Selbstständige und die, 
die es noch werden wollen 
„Mut zum Unbekannten – den eigenen Weg gehen und unter-
wegs wachsen“ 
Der Weg in die Selbstständigkeit ist selten gerade – und genau 
das ist seine größte Stärke. In ihrem motivierenden Vortrag 
spricht Antonia Schmid über das Gründen als mutigen Akt der Of-
fenheit: für Neues, für Umwege, für überraschende Chancen. 

Was passiert, wenn wir losgehen, ohne den genauen Plan zu 
kennen? Warum sind kleine Schritte oft der Schlüssel zu großen 
Veränderungen? Und wie finden wir unseren eigenen Weg inmit-
ten all der Möglichkeiten? 
Ein inspirierender Impuls für alle, die gründen (wollen), suchen, 
zweifeln oder einfach bereit sind, sich dem Unbekannten zu 
stellen. 
 
Termin: Mittwoch, 04.06.2025, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Dozentin: Antonia Schmid 
Veranstaltungsort: Innovationscampus Sigmaringen, Marie-
Curie-Str. 20 
 
Mehr Informationen und Anmeldung zu den Seminaren: 
www.innovationscampus-sigmaringen.de 
 
 

Nimm dir Zeit 
für Dich, für deine Familie, für deine Freunde, zum 

Träumen, zum Lachen, für die Liebe, zum Glücklichsein
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Was ist los in der Region ?
Wann? Was? Wer? Wo? Uhrzeit?    
 ´Neufra    
Mittwochs Bürgerkaffee Gemeinde Neufra Bürgerstüble in Neufra ab 14.00 Uhr   
30.04.25 Maibaumstellen Heimat- und Brauchtumsverein Festplatz Freudenweiler ab 18.00 Uhr 

Freudenweiler e.V.   
03.05.25 Traktortreffen Heimat- und Brauchtumsverein Festplatz Freudenweiler ab 12.00 Uhr 

Freudenweiler e.V.   
10.05.25 Umweltaktionstag Gemeinde Neufra und Treffpunkt Parkplatz 9.30 Uhr 

Fehlatalgrundschule Neufra bei der Schule/Turnhalle  
10.05.25 Kleingruschtabend Schrille Fehlaperlen Pfarrheim Neufra Einlass 19.00 Uhr 

mit Wommy Wonder Es gibt (noch) Karten bei  Beginn 20.00 Uhr 
der Bäckerei Wolf in Neufra    

 Veringenstadt  

Dienstag & Veringer Lädele Bürgerverein Veringenstadt e.V. Im Städtle 68 14.30 - 18.00 Uhr 
Freitag Second-Hand-Laden  
Mi. & Fr. Bücherei Die Bücherei, St. Nikolaus Im Städtle 68 Mi.: 16.00 - 18.00 Uhr 

Fr.: 16.30 - 18.00 Uhr   
Jeden Freitag Krabbelgruppe Krabbelgruppe Veringenstadt Simon-Grynäus-Haus oder 09.30 - 11.00 Uhr  

Spielplatz Richard-Wagner-Str.  
1. & 3. Sonntag Stadt- und Museumsführung Strübgemeinschaft Veringenstadt Treffpunkt Rathaus 14.00 Uhr 
im Monat Dauer 1 Std. – 5 € pro Person  
03.05.2025 Maimarkt Stadtverwaltung Veringenstadt Im Städtle ab 08.00 Uhr   
04.05.2025 Wanderung Firstwaldrunde Schwäbischer Albverein Treffpunkt Turn- und 11.00 Uhr 

Tine Wolf, Tel. 0171 6782401 Festhalle  
04.05.2025 Maiandacht mit dem LandFrauenchor LandFrauenverband Wallfahrtskirche 14.00 Uhr  

Biberach-Sigmaringen Maria Deutstetten  
07.05.2025 Seniorenwanderung zur Ziegenhütte Schwäbischer Albverein Treffpunkt Parkplatz  

Harthausen, Anmeldung notwendig. Klara Hönisch, Tel. 0173 4091756 Harthauser Straße 14.00 Uhr 
      Gammertingen 
 
Jeden Montag Montagswanderung Schwäbischer Albverein Treffpunkt: Parkplatz 14.00 Uhr 

OG Gammertingen Sauter/Steinhart  
Jeden Dienstag Gesundheitswandern Schwäbischer Albverein Treffpunkt: Bahnhof in 18.00 Uhr 

OG Gammertingen – Gammertingen 
mit Priska Pfister  

Jeden Mittwoch Wochenmarkt Stadt Gammertingen Großer Schlossplatz 8.00 - 12.00 Uhr  
Jeden Freitag Café am Abend Diakonie, Weltladen, Mariaberg Café fair & mehr 18.00 Uhr  
Di. – So. Hallenbad Stadt Gammertingen Alb-Lauchert-Schwimmhalle, 
 Josef-Wiest-Straße 3   

Öffnungszeiten: Di.: 6.00 – 7.30 Uhr (Frühschwimmen); Di. – Fr.: 15.30 - 20.45 Uhr;  
Sa.: 8.00 - 13.00 Uhr; So.: 8.00 - 16.00 Uhr   

Fr., 02.05. Offener Wandertreff mit Schwäbischer Albverein 
Angelika Straubinger  OG Gammertingen SAV-Stüble Sigmaringer Str. 10 18.00 Uhr     

 Hettingen  
 
Jeden Sonntag 500 Jahre Mode- u. Gewandhaus Museum Sigmaringer Straße 9, 13.30 - 17.00 Uhr 

Kulturgeschichte Inneringen  
1. und 2. Besichtigung – in Eigenregie Alb-Lauchert-Ring Fasnachtmuseum 13.30 - 17.00 Uhr 
Sonntag oder Sonderführungen & „Narrenburg Hettingen“ 
im Monat Gruppen nach Vereinbarung  

(Tel. 0174 5788973) 
 

 
  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Amtsblatt der Stadt Hettingen - Nr. 18 vom 02. Mai 202514



Notruf-Telefonnummern 
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02.05. Obere Apotheke, Albst.-Ebingen 
Marktstr. 44 (0 74 31) 32 40  
Apotheke im Hanfertal, Sigmaringen 
Bittelschießer Straße 20 (0 75 71) 55 13  

03.05. Apotheke im Albcenter, Albst.-Ebingen 
Sonnenstraße 30 (0 74 31) 93 76 60  

04.05. Langenwand-Apotheke, Albst.-Tailfingen 
Stadionplatz 14 (0 74 32) 62 24  

05.05. Alb-Apotheke, Albst.-Ebingen 
Untere Vorstadt 7 (0 74 31) 5 62 02  
Apotheke, Bernloch 
Marktstraße 8 (0 73 87) 2 36  

06.05. Killertal-Apotheke, Jungingen  
Killertalstraße 6 (0 74 77) 6 33  

07.05. Adler-Apotheke, Meßstetten
Ebinger Straße 59 (0 74 31) 9 06 06  

NOTDIENST DER APOTHEKEN IM MAI 2025 - 24 STD.-DIENST 8.30 - 8.30 UHR
08.05. Palm-Apotheke, Albst.-Ebingen 

Sonnenstraße 31 (0 74 31) 5 13 90  
09.05. Sonnen-Apotheke, Albstadt 

Konrad-Adenauer-Straße 89 (0 74 32) 54 55  
Laizer-Apotheke, Sigmaringen-Laiz 
Hauptstraße 25 (0 75 71) 44 55  

10.05. Untere Apotheke, Albst.-Ebingen 
Europaplatz 3 (0 74 31) 22 40  
Apotheke Leopold, Sigmaringen 
Leopoldplatz 3 (0 75 71) 1 36 65  

11.05. Schloss-Apotheke, Trochtelfingen 
Markstraße 17 (0 71 24) 44 38  
Markt-Apotheke, Albstadt 
Adlerstr. 27 (0 74 32) 49 65  

12.05. Jupiter-Apotheke, Bitz 
Kirchstr. 16 (0 74 31) 9 35 30 30

SKM Betreuungsverein Sigmaringen Tel. 07571/50767 
Rechtliche Betreuung - Beratung - Vorsorgevollmacht - Patientenverfügung  
 
Hospizgruppe Veringen-Gammertingen - Hilfe für schwerkranke u. sterbende  
Menschen u. deren Angehörige Tel. 01590/1854025   
 
Caritasverband Sigmaringen Beratungsstelle häusliche Gewalt(BhG)   
Tel. 07571/7301-0, E-Mail: bhg@caritas-sigmaringen.de 
 
Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen 
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige 
Tel.: 07572/7137-372/-368 und -431; E-Mail: pflegestuetzpunkt@lrasig.de 
 
Psychosoziale Krebsberatungsstelle Sigmaringen 
 Tel. 07571-72965-50 oder – 52 
 
HIV-Sprechstunde, Landratsamt SIG, Do ab 14.30 Uhr nach Terminvergabe 
(anonymisiert).  Tel. 07571/102 6401

Ehe-, Familien- und Lebensberatung  
beratung@efl-sigmaringen.de Tel. 07571/5787 
 
Beratungsstelle für Kinder u. Jugendliche bei sexueller Gewalt  
Tel. 07571/7301-50, E-Mail: lichtblick@caritas-sigmaringen.de 
 
Haus der Sozialen Dienste - Mariaberg e.V. - Beratungsstelle für Familien 
mit behinderten Angehörigen  Tel. 07571/7486-0 
 
Schwangerschaftsberatungsstelle von donum vitae Tel. 07571/7497-17 
 
Interdisziplinäre Frühförderstelle Sig. Tel. 07571/7486-7019 
 
Sprachauffällige Kinder im Vorschulalter 
Praxis Logopädie Mariaberg Tel. 07124/923417 
 
Beratungsstelle für Frühförderung 
Entwicklungsverzögerungen und Tel. 07574/406 210 
Sprachentwicklungsverzögerungen  und 07574/406-217 
 
Jugendbüro Gammertingen Beratung nach telef. Vereinbarung 
Tel. 07574/5659875, Handy 0178/2923094 
 
Suchtberatungsstelle  Tel. 07571/4188 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst: Landkr. SIG Tel. 07571/7301-0 
 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ - www.hilfetelefon.de, 08000 116 016 
 
AI-Anon Selbsthilfegruppe für Angehörige und erwachsene Kinder von 
Alkoholikern Tel. 07552/4466, Tel. 07577/289 
 
Familiengesundheitszentrum 
Hebammensprechstunden und Fachstelle für Frühe Hilfen „Familie am Start“  
Telefon 07571/102-4209, www.landkreis-sigmaringen.de/fgz  
 
Hilfen nach Maß - Ambulante Dienste, Assistenzleistungen für Menschen 
mit Behinderung Tel. 07574/93496817 
 
bsg · betreuung siegfried glowiak - Rechtliche Betreuung, Vorsorge, 
Vollmachten Tel. 07574/3841, 3836 
 

Sozialstationen

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle EUTB Ravensburg-Sigmaringen: Kostenlose Beratung für Menschen mit  
Behinderung, chronischer Erkrankung und deren Angehörigen. Tel: 07571 7523910 - www.eutb-rv-sig.de

Sozialstation St. Martin, Veringen-Gammertingen  
Kranken- und Altenpflege, Familienpflege, Dorfhelferin, Hauspflegehilfe - Ruf-
bereitschaft rund um die Uhr. Tel. 07574/9320833-0  
Tagespflege St. Martin, Veringen-Gammertingen Tel. 07574/934134 
Fax 07574-921 Sozialstation des Deutschen Roten Kreuzes 
Kranken- und Altenpflege, Verhinderungspflege, Hausnotruf, Essen auf Rädern, 
Beratungen Tel. 0172/7267755 
Betreuungsgruppe für Demenz- und Alzheimererkrankte, Di. von 14.00 - 17.00 Uhr 

Tel. 07574/935851  
Sozialstation St. Martin, Engstingen Sa./So.  Tel. 07129/932770  
Sozialstation Haus Sonnenhalde Tel. 07129/9379-0  
AMEOS ambulante Pflege - Häusliche Pflege, Versorgung u. Beratung, Mahl-
zeitenservice „Essen auf Rädern“ Winterlingen Tel. 07434/9377444  
Pflegedienst Plus LUX - HELIOS - Tel. 07434/9365470 

SENOVA Sozialstation Sigmaringendorf  Tel. 07571/52520 

Mobile Pflege Serafin Tel. 07552/9380303 

Pflegedienst mit Herz und Hand, Klaus Unger Tel. 07571/7452601

Beratungsstellen

Beratungsstellen bitte ausschneiden!

Öffnungszeiten und Anschrift der Bereitschaftspraxis Sigmaringen 
SRH Krankenhaus Sigmaringen, Hohenzollernstr. 40,  
72488 Sigmaringen  Sa, So und an Feiertagen 8 – 19 Uhr 
 
Zahnärztliche Notfalldienstnummer für Baden-Württemberg 
Sa, So und an Feiertagen 01801 - 116 116    

Tierärztlicher Notdienst - Tierärztl. Kliniken sind ständig dienstbereit  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Haustierarzt!     
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg Tel. (0761) 19240

Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst 116117  
(allgemein-, kinder-, augen- und HNO-Ärztlicher Bereitschaftsdienst): 
(Anruf ist kostenlos) 
 

                Krankentransport DRK Sigmaringen Telefon (07571) 19222 
 
 

ÄRZTE, APOTHEKEN, BEREITSCHAFTSDIENSTE 
www.gesundheitsnetz-deutschland.de   

Polizei 110 
Rettungsdienst / Notarzt / Feuerwehr 112
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